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Anlage 3 

Gebührenverzeichnis 
für das Landesinstitut für Arbeitsmedizin 

Nummer Leistung DM 

1. Ärztliche Stellungnahme 14,- bis 56,-

2. Gutachten mit Angabe von Vorgeschichte und Befund 66,- bis 265,-
-

3. Blutentnahme mittels Spritze oder Kanüle aus der Vene oder 
Arterie 9,-

4. Eingehende körperliche Untersuchung 50,-

5. Untersuchungen 

5.1 Gefährdung durch Lärm 

5.1.1 Erst-oder Nachuntersuchung 
(Siebtest) jeweils . 31,-

5.1.2 Ergänzungsun tersuchungen mit S1S1 -Test 59,-

5.1.3 Ergänzungsuntersuchungen ohne S1S1 -Test 47,-

5.1.4 Auswertung der Befunde bei Erstellung des Audiogramms 
durch fachkundige Mitarbeiter des Betriebs 22,-

5.2 �G�e�f�ä�h�r�d�u�~�g� durch Bildschirmarbeiten 

5.2.1 Erst- oder Nachuntersuchung jeweils 55,-

- 5.3 Gefährdung durch ionisierende Strahlen 

5.3.1 Erstun tersuchung 102,-

5.3.2 N achyntersuchung oder erneute Untersuchung 95,-

5.3.3 Ärztliche Untersuchung ohne Laborleistung 66,-
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204-1-2-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Datenschutzkostenordnung 

Vom 29. August 1990 

Auf Grund des Art. 32 Abs. 3 des Bayerischen 
Datenschutzgesetzes (BayRS 204-1-1) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern im Ein­
vernehmen mit dem Bayerischen Staatsministe­
rium der Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 1 der Kostenordnung für die Tätigkeit des Tech­
nischen Überwachungs-Vereins Bayern e.v. beim 
Vollzug der Datenschutzgesetze - Datenschutzko­
stenordnung - DSchKO - (BayRS 204-1-2-1), zu­
letzt geändert durch Verordnung vom 15 . Januar 
1990 (GVBI S . 17), wird wie folgt geändert : 

1. In Nummer 1.1 wird ,,128,-DM" durch ,,136,-DM" 
ersetzt. 

2. In Nummer 1.2 wird " 114,-DM" durch ,, 120,-DM" 
ersetzt. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1990 in 
Kraft. 

München, den 29. August 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

In Vertretung 

Dr. Günther Beckstein, Staatssekretär 
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2133-2-1-1 

Verordnung 
über die Verfahren vor dem Eintragungsausschuß 

der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau 
(EintrV BaylKaBauG) 

Vom 14. September 1990 

Auf Grund des Art. 37 Abs. l Nr. l des Bayeri­
schen Ingenieurekammergesetzes Bau vom 8. Juni 
1990 (GVBI S.164, BayRS 2133-2- 1) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Geschäftsstelle 

1 Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau errich­
tet für den Eintragungsausschuß eine Geschäfts­
stelle. 2Die Geschäftsstelle führt die laufenden Ge­
schäfte nach den Weisungen des Vorsitzenden des 
Eintragungsausschusses. 3Sie prüft insbesondere 
die Vollständigkeit der Angaben und Unterlagen, 
die für die Entscheidungen erforderlich sind, und 
bereitet die Sitzungen vor. 4Sie führt Listen der 
beim Eintragungsausschuß eingehenden Anträge 
in der Reihenfolge des Einganges. 

§ 2 

Geschäftsordn ung 

(1) Der Eintragungsausschuß gibt sich eine Ge­
schäftsordnung. 

(2) 1 Der Vorsitzende des Eintragungsausschus­
ses bestimmt vor Beginn eines jeden Kalenderjah­
res für dessen Dauer, in welcher Weise, in welcher 
Zusammensetzung und in welcher Reihenfolge die 
Mitglieder des Ausschusses in den einzelnen Sit­
zungen mitwirken. 2Der Vorsitzende kann für die 
verschiedenen Aufgabenbereiche des Eintragungs­
ausschusses Spruchkörper festlegen. 3Die Bestim­
mung kann während des Kalenderjahres nur geän­
dert werden, wenn zwingende Gründe es erfordern. 

§ 3 

Verfahren 

(1) 1 Der Vorsitzende des Eintragungsausschus­
ses oder der jeweilige Stellvertreter beraumt den 
Sitzungstermin an und setzt die Tagesordnung fest. 
2 Anträge oder Anzeigen sollen möglichst in der Rei­
henfolge ihres Eingangs zur Sitzung gebracht wer­
den. 3Der Vorsitzende oder der jeweilige Stellver­
treter leiten die Verhandlung und Beratung. 

(2) 1 Reichen die vorgelegten Unterlagen zur Ent­
scheidung nicht aus, so kann der Eintragungsaus­
schuß verlangen, daß sie ergänzt, insbesondere daß 
weitere Nachweise vorgelegt werden. 2Der Eintra­
gungsausschuß kann auch Zeugen und Sachver­
ständige beiziehen und das persönliche Erscheinen 
des Betroffenen anordnen. 

(3) Bei den Entscheidungen des Eintragungsaus­
schusses sind Stimmenthaltungen nicht zulässig. 

(4) 1 Über die Verhandlung ist eine Niederschrift 
anzufertigen. 2Die Niederschrift ist vom Vorsitzen­
den zu unterzeichnen. 

(5) IDie Entscheidungen des Eintragungsaus­
schusses sind schriftlich abzufassen und vom Vor­
sitzenden zu unterschreiben. 2Sie sind, wenn sie 
den Betroffenen belasten, zu begründen und mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

§4 

Eintragungsantrag für die Liste 
der Beratenden Ingenieure 

(1) Der Antrag auf Eintragung in die Liste der 
Beratenden Ingenieure (Art. 4 und 5 BayIKaBauG) 
muß mindestens Angaben enthalten über den Na­
men des Antragstellers, über Zeit und Ort seiner 
Geburt, über seine Hauptwohnung, den Ort seiner 
Niederlassung oder seiner überwiegenden berufli­
chen Beschäftigung, über die Staatsangehörigkeit 
und über Zahl und Art der Beilagen. 

(2) Dem Eintragungsantrag sind beizufügen: 

1. Ein Nachweis über die Hauptwohnung (Melde­
bescheinigung), über den Ort einer Niederlas­
sung oder einer überwiegenden beruflichen 
Beschäftigung, 

2. ein amtliches Führungszeugnis, 

3. eine Erklärung, daß keine der in Art. 6 Bay­
IKaBauG aufgezählten Gründe vorliegen, die 
der Eintragung in die Liste der Beratenden Inge­
nieure entgegenstehen können, 

4. Nachweise über die Berechtigung zur Führung 
der im Ingenieurgesetz (BayRS 702-2-W) vorge­
sehenen Berufsbezeichnung, 

5. Nachweise, aus denen sich ergibt, in welcher Fach­
richtung im Sinn des Art. 4 Abs. 2 BayIKaBauG 
der Antragsteller tätig ist, 

6. Nachweise über eine seit dem Zeitpunkt der Be­
rechtigung zur Führung der im Ingenieurgesetz 
vorgesehenen Berufsbezeichnung nachfolgende 
entsprechende praktische Tätigkeit von minde­
stens drei Jahren, aus denen sich ergibt, welche 
Tätigkeit der Antragsteller bei welcher Person 
oder Firma, an welchem Ort und zu welcher Zeit 
ausgeübt hat, 

7. Nachweise über eine im Zeitpunkt der Antrag­
stellung eigenverantwortliche und unabhängige 
Berufsausübung. 
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§ 5 

Verzeichnis für 
auswärtige Beratende Ingenieure 

(1) Die Anzeige für das erstmalige Erbringen 
von Leistungen durch auswärtige Beratende Inge­
nieure im Sinn des Art. 8 BayIKaBauG muß minde­
stens Angaben enthalten über den Namen des An­
zeigenden, über Zeit und Ort seiner Geburt, über 
den Ort der Hauptwohnung, den Ort einer etwai­
gen Niederlassung und den Ort einer überwiegen­
den beruflichen Beschäftigung sowie über die 
S taa tsangehörigkei t . 

(2) Der Anzeige sind folgende Unterlagen beizu­
fügen: 

1. Nachweise über die Berechtigung zur Führung 
der Berufsbezeichnung nach Art . 3 Abs. 1 Bay­
IKaBauG auf Grund einer gesetzlichen Rege­
lung in dem Land der Hauptwohnung, der Nie­
derlassung oder der überwiegenden beruflichen 
Beschäftigung oder 

2. a) Nachweise über die Berechtigung zur Füh­
rung einer dem Ingenieurgesetz entsprechen­
den Berufsbezeichnung allein oder in einer 
Wortverbindung auf Grund einer gesetzli­
chen Regelung in dem Land der Hauptwoh­
nung, der Niederlassung oder der überwie­
genden beruflichen Beschäftigung, 

b ) Nachweise über eine nachfolgende praktische 
Tätigkeit seit dem Zeitpunkt der Berechti­
gung zur Führung dieser Berufsbezeichnung 
von mindestens drei Jahren, aus denen sich 
ergibt, welche Tätigkeit bei welcher Person 
oder Firma, an welchem Ort und zu welcher 
Zeit ausgeübt wurde, 

c) Nachweise über eine im Zeitpunkt der An­
zeige eigenverantwortliche und unabhängige 
Berufsa usü bung, 

d) Nachweise, aus denen sich ergibt , daß in dem 
Land oder in dem auswärtigen Staat, in dem 
der Anzeigende die Hauptwohnung, die Nie­
derlassung oder die überwiegende berufliche 
Beschäftigung hat, eine mit Art. 5 Bay­
IKaBauG vergleichbare gesetzliche Regelung 
nicht besteht und 

e) eine Erklärung, daß keine der in Art. 6 Bay­
IKaBauG aufgezählten Versagungsgründe 
vorliegen. 

(3) Außerdem sind beizufügen: 

1. Eine Erklärung, aus der sich ergibt, daß der An­
zeigende nicht Mitglied einer Ingenieurekam­
mer ist, 

2. eine Bescheinigung, aus der sich ergibt, daß 
er in einer oder mehreren der in Art. 4 Abs. 2 
BayIKaBauG angeführten Fachrichtungen 

a) den Beruf im Staat der Niederlassung oder 
des Dienst- oder Beschäftigungsorts recht­
mäßig ausübt und 

b) ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen son­
stigen Befähigungsnachweis über eine aner­
kannte abgeschlossene Ausbildung oder 
gleichwertige Befähigung besitzt. 

§ 6 

Eintragungsantrag für die Liste 
der bauvorlageberechtigten Ingenieure 

(1) Der Antrag auf Eintragung in die Liste der 
bauvorlageberechtigten Ingenieure (Art. 20 Bay­
IKaBauG) muß mindestens Angaben enthalten 
über den Namen des Antragstellers, über Zeit und 
Ort seiner Geburt und über die Zahl und Art der 
Beilagen. 

(2) Dem Eintragungsantrag sind beizufügen: 

1. Nachweise, aus denen sich die Berechtigung des 
Antragstellers zur Führung der im Ingenieurge­
setz vorgesehenen Berufsbezeichnung als Ange- . 
höriger einer Fachrichtung des Bauingenieur­
wesens ergibt, 

2. Nachweise über eine praktische Tätigkeit in die­
ser Fachrichtung von mindestens drei Jahren, 
aus denen sich ergibt, welche Tätigkeit der An­
tragsteller bei welcher Person oder Firma, an 
welchem Ort und zu welcher Zeit ausgeübt hat. 

§7 

Vorläufiger Eintragungsausschuß 

Die vorstehenden Vorschriften sind für die Ver­
fahren vor dem Vorläufigen Eintragungsausschuß 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 8 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1990 in 
Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 6 am 1. Juli 
1992 in Kraft. 

München, den 14. September 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i b er, Staatsminister 
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2210-2-10-2-WK 

Verordnung 
zur Gliederung der Universitäten 

Vom 18. September 1990 

Auf Grund des Art. 19 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung 
ll1it Art. 135 de.s Bayerischen Hochschulgesetzes er­
laßt das Bayensche Staatsministerium für Wissen­
schaft und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

. Universität Augsburg 

Die Universität Augsburg gliedert sich in den 
Zentralbereich und folgende Fachbereiche: 

1. Katholisch-Theologische Fakultät, 
2. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakul-

tät, . 

3. Juristische Fakultät, 
4. Philosophische Fakultät I, 
5. Philosophische Fakultät II, 
6. Ma thema tisch -Naturwissenschaftliche Fakultät. 

§ 2 

Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

Die. Ot.to-Friedrich-Universität Bamberg glie­
dert sIch m den Zentralbereich und folgende Fach­
bereiche: 

1. Fakultät Katholische Theologie, 
2. Fakultät Pädagogik, Philosophie, Psychologie, 
3. Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften, 
4. Fakultät Geschichts- und Geowissenschaften, 
5. Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
6. Fakultät Mathematik, 
7. Fachbereich Sozialwesen. 

§ 3 

Universität Bayreuth 

Die Universität Bayreuth gliedert sich in den 
Zentralbereich und folgende Fachbereiche: 

1. Fakultät für Mathematik und Physik, 
2. Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissen­

schaften, 
3. Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fa­

kultät, 
4. Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakul­

tät, 
5 . Kulturwissenschaftliche Fakul tä t . 

§4 

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg 

'pie Fried~ich -Ale.xander-Uni versi tä t Erlangen­
Nurnberg glIedert SIch in den Zentralbereich und 
folgende Fachbereiche: 

1. Theologische Fakultät, 
2. Juristische Fakultät, 
3. Medizinische Fakultät, 
4. Philosophische Fakultät I 

(Philosophie, Geschichte und Sozialwissen­
schaften), 

5. Philosophische Fakultät II 
(Sprach- und Literaturwissenschaften), 

6. Naturwissenschaftliche Fakultät I 
(Mathematik und Physik), 

7. Naturwissenschaftliche FakultätII 
(Biologie und Chemie), 

8. Naturwissenschaftliche Fakultät III 
(Geowissenschaften) , 

9. Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fa­
kultät, 

10. Technische Fakultät, 
11. Erziehungswissenschaftliche Fakultät. 

§ 5 

Ludwig -Maximilians-Uni vers i tä t München 

Die Ludwig-Maximilians-Universität München 
gliedert sich in den Zentralbereich und folgende 
Fachbereiche: 

1. Katholisch-Theologische Fakultät, 
2. Evangelisch -Theologische Fakul tä t, 
3. Juristische Fakultät, 
4. Fakultät für Betriebswirtschaft, 
5. Volkswirtschaftliche Fakultät, 
6. Forstwissenschaftliche Fakultät, 
7. Medizinische Fakultät, 
8. Tierärztliche Fakultät, 
9. Philosophische Fakultät für Geschichts- und 

Kunstwissenschaften, 
10. Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie 

und Statistik, 
11. Fakultät für Psychologie und Pädagogik, 
12. Philosophische Fakultät für Altertumskunde 

und Kulturwissenschaften, 
13. Philosophische Fakultät für Sprach- und Lite-

raturwissenschaft I, . 
14. Philosophische Fakultät für Sprach- und Lite-

raturwissenschaft II, 
15. Sozial wissenschaftliche Fakultät, 
16. Fakultät für Mathematik, 
17 . Fakultät für Physik, 
18. Fakultät für Chemie und Pharmazie, 
19. Fakultät für Biologie, 
20. Fakultät für Geowissenschaften. 
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§ 6 § 9 

Technische Universität München 

Die Technische Universität München gliedert 
sich in den Zentralbereich und folgende Fach­
bereiche: 

1. Fakultät für Mathematik und Informatik, 
2. Fakultät für Physik, 
3. Fakultät für Chemie, Biologie und Geowissen­

schaften, 
4. Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen­

schaften, 
5. Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungs-

wesen, 
6. Fakultät für Architektur, 
7. Fakultät für Maschinenwesen, 
8. Fakultät für Elektrotechnik und Informations-

technik, . __ 
9. Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau, 

10. Fakultät für Brauwesen, Lebensmitteltechno­
logie und Milchwissenschaft, 

11. Fakultät für Medizin. 

§ 7 

Universität Passau 

Die Universität Passau gliedert sich in den Zen­
tralbereich und folgende Fachbereiche: 

1. Katholisch-Theologische Fakultät, 

2. Juristische Fakultät, 
3. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
4. Philosophische Fakultät, 
5. Fakultät für Mathematik und Informatik. 

§ 8 

Universität Regensburg 

Die Universität Regensburg gliedert sich in den 
Zentralbereich und folgende Fachbereiche: 

1. Katholisch-Theologische Fakultät, 

2. Juristische Fakultät, 
3. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
4. Medizinische Fakultät, 
5. Philosophische Fakultät I - Philosophie, Sport 

und Kunstwissenschaften, 
6. Philosophische Fakultät II - Psychologie und 

Pädagogik, 
7. Philosophische Fakultät III - Geschichte, Ge­

sellschaft und Geographie, 
8. Philosophische Fakultät IV - Sprach- und Lite­

raturwissenschaften, 
9. Naturwissenschaftliche Fakultät I - Mathe­

matik, 
10. Naturwissenschaftliche Fakultät II - Physik, 
11. Naturwissenschaftliche Fakultät III - Biologie 

und Vorklinische Medizin, 
12. Naturwissenschaftliche Fakultät IV - Chemie 

und Pharmazie. 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
gliedert sich in den Zentralbereich und folgende 
Fachbereiche: 

1. Katholisch-Theologische Fakultät, 
2. Juristische Fakultät, 
3. Medizinische Fakultät, 
4. Philosophische Fakultät I, 

(Altertums- und Kulturwissenschaften), 
5. Philosophische Fakultät II, 

(Neuphilologien, Geschichte, Kunstgeschichte), 
6. Philosophische Fakultät III, 

(Philosophie, Erziehungs- und Gesellschafts­
wissenschaften) , 

7. Fakultät für Biologie, 
8. Fakultät für Chemie und Pharmazie, 
9. Fakultät für Geowissenschaften, 

10. Fakultät für Mathematik und Informatik, 
11. Fakultät für Physik und Astronomie, 
12. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. 

§ 10 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1990 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
1. Die Verordnung zur Gliederung der Universität 

Augsburg vom 21. Juli 1981 (BayRS 2210-2-1-1-
WK), geändert durch Verordnung vom 12. August 
1989 (GVBl S. 473), 

2. die Verordnung zur Gliederung und zur vorläufi­
gen Regelung der Rechtsverhältnisse der Ge­
samthochschule Bamberg vom 7. Mai 1979 
(BayRS 2210-2-2-2-WK), 

3. § 24 der Verordnung zum Erlaß einer vorläufigen 
Grundordnung der Universität Bayreuth vom 
26. August 1975 (BayRS 2210-2-3-4-WK), 

4. die Verordnung zur Gliederung der Universität 
Erlangen-Nürnberg vom 18. Oktober 1979 
(BayRS 2210-2-4-1-WK), 

5. die Verordnung zur Gliederung der Ludwig­
Maximilians-Universität München vom 18. Ja­
nuar 1980 (BayRS 221O-2-5-1-WK), 

6. die Verordnung zur Gliederung der Technischen 
Universität München vom 28. Dezember 1979 
(BayRS 221O-2-6-1-WK), 

7. § 12 der Verordnung zur vorläufigen Regelung 
der Verfassung der Universität Passau vom 
4. September 1978 (BayRS 2210- 2-7-2-WK), 

8. die Verordnung zur Gliederung der Universität 
Regensburg vom 18. September 1980 (BayRS 
2210-2-8-1-WK), 

9. die Verordnung zur Gliederung der Universität 
Würzburg vom 20. Juni 1979 (BayRS 2210-2-9-
l-WK). 

München,'den 18. September 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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2242-1-2-WK 

Sechste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 
über den Entschädigungsfonds 
nach dem Denkmalschutzgesetz 

Vom 21. September 1990 

Auf Grund des Art . 21 Abs. 2 und 4 des Denkmal­
schutzgesetzes (BayRS 2242-1-WK) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst im Einvernehmen mit den Bayerischen 
Staatsministerien des Innern und der Finanzen 
und mit Zustimmung des Bayerischen Landtags 
folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 2 der Verordnung über den Entschädigungs­
fonds nach dem Denkmalschutzgesetz (BayRS 
2242-1-2-WK), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 6. Juli 1987 (GVBl S. 258), erhält folgende 
Fassung: 

,,§ 2 

Die Beiträge des Freistaates Bayern und der Ge­
meinden zum Entschädigungsfonds werden auf 
jährlich je 10 Millionen Deutsche Mark, für die 
Jahre 1991 bis 1995 auf jährlich je 20 Millionen 
Deutsche Mark festgesetzt." -

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in 
Kraft. 

München, den 21. September 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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